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zur Gesetz-Sammlung für die

siniglichenpreukisthcnStaaten·

Bundes - Gesetzblatt
Norddeutschen Bundes.

»H- us«

.· (N1·.92.) Gesetz über die Aufhebung der polizeilichenBeschränkungender Eheschließung.
Vom 4. Mai 1868.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen Ic.

verordnen im Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgter Zustimmung
des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

§. 1.

Bundesangehörigebedürfenzur Eingehung einer Ehe oder zu der damit

verbundenen Gründung eines eigenenHaushaltesweder»des Besitzes, noch des
Erwerbes einer Gemeindeangehörigkeit(Gememdem1tgliedschaft)oder des Em-

wohnerrechtes, noch der Genehmi ung der Gemeinde(Gutsherrschaft)oder des

Armenverbandes,noch einer obrig eitlichenErlaubniß.

Jusbesondere darf die Befugnißzur Berehelichungnichtbeschränktwerden

wegen Mangels eines bestimmten, die GroßjährigkeitüberssretgendenAlters oder

des Nachweiseseiner Wohnun , eines hinreichendenBermogens oder Erwerbes,
Wegen erlittener Bestrafung, gösenRufes, vorhandener oderzu befürchtender

erarmung, bezogenerUnterstützungoder aus anderen polizeilichenGründen.
Auch darf von der ortsfremden Braut ein Zuzugsgeldoder eme sonstigeAbgabe«

— nicht erhoben werden.

Z. 2.

,

Die polizeilichenBeschränkungender
BegagnißzUZEheschließung,welche

UJAnsehungder Ehen zwischenJuden und für ie Angehorigeneinzelnerburger-
lIcheUBerufsständebestehen,werden aufgehoben.

Die Bestimmungenüber die Genehmigung der Eheschließungder Militair-

personen,Beamten, Geistlichenund Lehrer durch die Vorgesetztenwerdenhiervon
nicht betroffen. «

Bandes · Gesetzbl 1868. 23 3 ·

Ausgegebenzu Berlin den 12. Mai«1868.

O
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s. Z.

Die Geisslicheund CivilskandsbeamtebestehendenVerbote, bei der

SchließunYeiner Eheohne vorherigeBeibrmgungeiner obrigkeitlichenBescheini-
gun amt ich mitzuwirken,bleiben in Beziehungauf Bundesangehörigenur soweit
m raft, als dieseBescheinigungdas Vorhandenseinder durch diesesGesetznicht
berührtenVoraussetzungender Eheschließungoder die im Z. 2. Alinea 2. erwähnten
Bestimmungenzum Gegeitrskandehatt

Z. 4.

Die Vorschriftender Landesgesetzeüber die Zulassun von Ausländern zur
Eingebung einer Ehe finden auf Bundesangehörigekeine nwendung.

Z. 5.

Die Bestimmungendes bürgerlichenEherechteswerden durch diesesGesetz
nicht berührt.

"§.6.

Dieses Gesetztritt am 1. Juli d. J. in- Kraft.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes - Jnsiegel

GegebenBerlin, den 4. Mai 1868.

(I««.s.) Wilhelm
Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

("N«k.93.)
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(Nr. 93.) Gesetz, betreffend die Erhebung einer Abgabe von der Branntweinbereitung in

den HohenzollernschenLanden. Vom 4. Mai 1868.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von PreußenTe

verordnen im Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgterZustimmung
des Bundesrathes und des Reichstages, für den Umfang der Hohenzollernschen
Lande , was folgt:

Z. 1.

Vom l. Januar 1869. ab wird in den HohenzollernschenLanden eine

Abgabe von der Branntweinbereitung erhoben, welchebei einer Stärke des berei-

teten Branntweins bis zu 65 Prozent Tralles wei und einen halben Gulden

Botm»Etimer,bei einer Stärke von mehr als 65 FJZrozentfünfGulden vom Eimer
e rag .

s. 2.

Die Abgabe wird für jedeGewerbsstättefür das Kalenderjahr im Voraus

nach dem Gewerbsumfange, auf Grund vorhergegangenerAbschätzungdurch das

Oberamt, Seitens der Regierung zu Sigmaringen in Pauschbeträgenfest estellt,
deren niedrigsterSatz jährlicheinen Gulden beträgt, und welche stets ausvolle

Gulden abzurundensind.

s. 3.

Bei Festsetzungder Jahressteuersätzefür schonbestehendeBrennereien ist
vorzu sweise der Umfang des Gewerbebetriebes im vorhergehendenJahre zu
berückichtigen «

Für neu entstehendeBrennereien ist bei Berechnung des demSteuersatze
zu Grunde zu legendenmuthmaaßliehenGewerbeumfanges auf die Größe und

Beschaffenheitder zur Fabrikation dienenden Lokale und Gerathe, sowieauf den

voraussichtlichenAbsatz oder Verbrauch Rücksichtzu nehmen.

Z. 4.

Bei der Ausfuhr von Branntwein wird eineSteuervergütunggewährt,
deren Betrag der Höheder Branntweinsteuer entspricht.

Dex aus anderen Bereinsstaatenin die HohenzvllemschenLande eingeSude

Bransntglåggleunterliegteiner tm Verhältnißzum Steuersatzeangemesseneneher-

gang a .

Z. 5.« «

Reklamationen gegen die festgesetzteAbgabemüssenbinnen dreier Monate
23·« Vom



--1"52—-

vom Tage der Bekanntmachungder durch die Regierung festgesetztenHeberolle
(Z. 2.), oder, wenns die Abgabe im Laufe des Jahres auferlegtworden ist, binnen
dreier Monate nach erfolgter Benachrichtigungvon deren Betrage, bei dem
Oberamte angebrachtwerden.

.

Wird dieseFrist versäumt,«so erlischtder Anspruch auf Ermäßigungoder

auf Rückerstattungder Abgabe. Die Entscheidungüber die Reklamation erfolgt
durch die Regierung, nach vorheriger Anhörungder Behörde des Ortes , an

welchemsichdie betreffendeBrennerei befindet.

Z. e.

Gegen die Entscheidungder Regierung ist der Rekurs an das Preußische
Finanzministeriumbinnen einer Präklusivfristvon»sechs Wochen, vom Tage der

,

Bekanntmachungdes Bescheidesan gerechnet,zulassig

Z. 7.

Durch die Anbringung einer Reklamation oder »einesRekurses wird die

Verpflichtungzur einstweiligenZahlung, beziehungsweiseFortzahlungder fest-
gesetztenAbgabe nicht aufgehoben.

Z. 8.

Die Abgabe, welche für das ganze Kalenderjahr auch dann zu entrichten
ist, wenn der Betrieb der Brennerei erst im Laufe desselbenbeginnt oder wäh-
rend desselbenaufhört,muß vierteljährlichin den ersten»acht Tagen des Viertel-
jahres an die Gemeindekasse,bei Vermeidungder Exekutiomvorausbezahltwerden
und ist von der Gemeindekassemit den übrigenSteuern an die Staatskasseab-
zuliefern.

Erfol t jedoch im Laufe des Steuerjahres zeitweiseoder gänzlichdie Ein-
stellung des Betriebesin Folge außerordentlicherZufälle-so kann ein verhältniß-
mäßigerErlaß der Steuer stattfinden

Die Gemeinderechnererhalten für die Einziehungder Abgabe die Gebühr
von Einem Kreuzer sür jeden von ihnen erhobenen Gulden.

Dem Abgabenpflichtigensteht es frei- die Steuer auf MehrereBierteljahre
voraus zu berichtigen.

,

·

§. 9.

Jst die E,ekution wegen eines Abgaberückandes sru tlos voll reckt o
kann der Schuldkieran dem ferneren Betriebe deislabgabenssiszlichtigenEcwxrbxs
durch Wegnahmedes Blasenhelms(Hasenhuts)oder durch amtlicheBersiegelung
des

« Brennapparatesoder in einer sonst von der Regierungzu bestimmenden
Weise bis zur vollständigenBerichtigungdes Rückstandesverhindert werden.

-

«

§. 10.
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Z. Io.

Wer den Betriebder Branntweinbrennerei beginnen will, hat dem Ober-
amte durch Vermittelung des Ortsumgelders eine von Letzteremund von dem

Ortsvorstande u beglaubigendeNachweisung einzureichen, in welcher die zur
Brennerei zu enutzendenRäume, sowie die Brenn eräthe, insbesondere der

Piaaßinhsalt
der Blasen, Maischwärmerund MaischFottigqspeziellangegeben

ein mu en.

Die gleicheNachweisungist von den Inhabern der bestehendenBrennerei

auf besondereoder allgemeineAufforderung der Regierung zu den von der letz-
teren zu bestimmendenTerminen einzureichen.

·

Z. 11.

Soll der Betrieb einer Brennerei aufhören, so ist hiervon durch Vermit-

telung des Ortsumgelders dem Oberamte Anzeigezu machen. Von dem Orts-

umgelder wird alsdann der Blasenhelm in Verwahrung genommen oder der

Brennapparat versiegelt.

Z. 12.

Die zur Brennerei bestimmtenRäume sind von Morgens 6 bis Abends

9 Uhr den Steuerbeamten zu jeder Zeit auf Verlangen zu öffnen und denselben
die zur Brennerei dienenden Geräthevorzuzeigen.

Z. 13.

Wer, ohne die im Z. 10. vorgeschriebeneAnzeigegemachtzu haben, Brannt-

weinbrennerei betreibt, hat eine trafe von fünf bis vierzig Gulden und die

Konfiskationder nicht angemeldetenGerätheverwirkt.

Wer die im Z. 11. vorgeschriebeneAnzeige von dem Aufhörendes ein-

gsestelltenVrennereibetriebes unterläßt,hat die Abgabe bis zum Ablaufdesjenigen
alenderjahresfortzuzahlen,in welchemdie- vorgeschriebeneAnzeigeerfolgt.

, SonstigeZuwiderhandlungengegen dieses Gesetzwerden, sofern dieselben
Mcht unter die Bestimmungen der all emeinen Straf-s oder Steuer-Strafgesetze
fallen- mit einer Strafe von Einem bis fünf Gulden geahndet.

s. 14.

Mit dem 1. Januar 1869. treten die bisherigen die Besteuerung der

Branntwetnbereitunin den HohenzollernschenLanden betreffendenVorschriften,
msbesondekedle bezii lichen Bestimmungendes Landesvergleichsfür das Fürsten-
thUM Hohenzvllernsechingenvom 26. Juni 1798.- sowie die §§. 32. bis 35.

des HohenzollemsSigmaringischenWirthschaftsabgabengesetzesvom 24.
Jcigzcår
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1843. und die betreffendenVorschriftendes Gesetzesüber die veränderte Bezugs-
weise der Wirthschaftsabgabenvom 31. August 1848., sowiedie zu letzterem
unterm 11. Januar 1849. erlasseneAusführungsverordnung,außerWirksamkeit

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes-Jnsiegel.T

GegebenBerlin , den 4. Mai 1868.

(I«. s.) Wilhelm

Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

(Nr. 94.)
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(Nr. 94.) Bekanntmachung, betreffenddie Enthebung des KöniglichBayerischen Staats-

ministers von Schlör von seinerFunktion als Bevollmächtigterzum Bundes-

kathe des DeutschenZollvereins. Vom 8. Mai 1868.

UnterBezugnahmeauf die Bekanntmachungvom 28. Februar d. J. (Bundes-

Gesegblatt
S. 14.) wird zur öffentlichenKenntniß ebracht, daß Seine Majestät

der önig von Bayern geruht haben, den Bevo mächtigtenzum Bundesrathe
des Deutschen»Zollvereins,KöniglichBayerischenStaatsminister des Handels
und der öffentlichenArbeiten von Schlör, in Folge der Wahl desselbenzum Ab-

Fordnetenzum DeutschenZollparlament seinerFunktion als Bevollmächtigterzum
undesrathe des DeutschenZollvereins zu entheben

Berlin , den 8. Mai 1868.

Der Vorsitzendedes Bundesrathes des DeutschenZollvereins
Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

I

Redigirt im Vüreau des Bundeskanzlers.

Berlin,gedruckt in der KöniglichenGeheimen Ober-Hofbuchdruckerei
(R. v. Decku).




